
Hinweise zur Kennzeichnung von Product Placments oder Sponsorings (Auszug aus dem 

Rundfunkstaatsvertrag (in Kraft getreten am 01.01.2013)) 

§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten  
 
(5) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der Werbecharakter erkennbar im Vordergrund steht 
und die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt. Sie müssen zu Beginn als 
Dauerwerbesendung angekündigt und während ihres gesamten Verlaufs als solche gekennzeichnet 
werden.  
 
(7) […] Produktplatzierung [muss] folgende Voraussetzungen erfüllen:  
1. Die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt und Sendeplatz müssen 
unbeeinträchtigt bleiben,  
2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 
Dienstleistungen auffordern, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise auf diese 
Waren oder Dienstleistungen, und  
3. das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt werden; dies gilt auch für kostenlos zur Verfügung ge- 
stellte geringwertige Güter.  
 
Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuweisen. Sie ist zu Beginn und zum Ende einer Sendung 
[…] angemessen zu kennzeichnen.  
 
Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig  
1. in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung, sofern 
es sich nicht um Sendungen für Kinder handelt, oder  
2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen, wie 
Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrichten, Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersendungen, Sendungen für Kinder oder 
Übertragungen von Gottesdiensten handelt. Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind 
insbesondere Sendungen, die neben unterhaltenden Elementen im Wesentlichen informierenden 
Charakter haben, Verbrauchersendungen und Ratgebersendungen mit Unterhaltungselementen […].“  
 
§ 8 Sponsoring  
(1) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert werden, muss zu Beginn oder am Ende auf die 
Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer Kürze und in angemessener Weise deutlich 
hingewiesen werden; der Hinweis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. Neben oder 
anstelle des Namens des Sponsors kann auch dessen Firmenemblem oder eine Marke, ein anderes 
Symbol des Sponsors, ein Hinweis auf seine Produkte oder Dienstleistungen oder ein entsprechendes 
unterscheidungskräftiges Zeichen eingeblendet werden.  
(2) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung dürfen vom Sponsor nicht in der Weise 
beeinflusst werden, dass die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit des 
Rundfunkveranstalters beeinträchtigt werden.  
(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von 
Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten, vor allem durch entsprechende 
besondere Hinweise, anregen.  
(4) Sendungen dürfen nicht von Unternehmen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit die 
Herstellung oder der Verkauf von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen ist.  
(5) Beim Sponsoring von Sendungen durch Unternehmen, deren Tätigkeit die Herstellung oder den 
Verkauf von Arzneimitteln und medizinischen Behandlungen umfasst, darf für den Namen oder das 
Image des Unternehmens gesponsert werden, nicht jedoch für bestimmte Arzneimittel oder 
medizinische Behandlungen, die nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind.  



(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von Sponsorenlogos 
untersagt.  
 
§ 8a Gewinnspiele  
(1) Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind zulässig. Sie unterliegen dem Gebot der 
Transparenz und des Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht irreführen und den Interessen der 
Teilnehmer nicht schaden. Insbesondere ist im Programm über die Kosten der Teilnahme, die 
Teilnahmeberechtigung, die Spielgestaltung sowie über die Auflösung der gestellten Aufgabe zu  
informieren.  
Die Belange des Jugendschutzes sind zu wahren. Für die Teilnahme darf nur ein Entgelt bis zu 0,50 

Euro verlangt werden; § 13 Satz 3 bleibt unberührt.  

 
 

Link zum vollständigen Dokument: http://bit.ly/1FD2Hhs 


